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1. Vorbemerkung 

In den 1970er- und 1980er-Jahren sind tausende Menschen in der Bundesrepublik Deutschland 
und der ehemaligen DDR – aber auch in ganz Europa – durch verunreinigte, nicht virusinakti-
vierte Blutprodukte mit dem Humanes Immundefizienz-Virus (HIV), dem Hepatitis-B- (HBV) und 
dem Hepatitis-C-Virus (HCV) infiziert worden.1 60 Prozent der Betroffenen waren Menschen, die 
an einer Blutgerinnungsstörung (Hämophilie-Erkrankte) litten und regelmäßig Gerinnungspräpa-
rate erhielten.2 Zu Infektionen mit HIV und HCV kam es nicht nur bei den Menschen, die auf 
Blutprodukte angewiesen waren, sondern auch bei deren Partnern oder Familien.3  

Die Ursache dafür war nach Deutschland importiertes Blut, das gemäß dem aktuellen Stand der 
Forschung nicht auf seine Sicherheit überprüft worden war.4 Bis 1985 wurde etwa 90 Prozent des 
Blutplasmas, welches auch für die Gewinnung von Gerinnungsfaktoren verwendet wurde, aus 
den USA importiert, wo zu dieser Zeit keine den deutschen vergleichbaren Sicherheitsbestim-
mungen galten.5 In der Folge infizierten sich in Deutschland rund 4.500 Bluter mit HCV, HBV 
und HIV.6 Die Infektionen führten für die Betroffenen zu massiven gesundheitlichen Folgen, etwa 
chronischen Leberschäden.7 Nach Angaben aus dem Jahr 2017 waren bis dahin 1.250 der 

 

1 Ärztezeitung, Welthämophilietag: Entschädigung gefordert für Opfer des Blutskandals, 15. April 2010, abrufbar 
unter https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Welthaemophilietag-Entschaedigung-gefordert-fuer-Opfer-des-
Blutskandals-212240.html. Vgl. dazu ausführlich: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Unter-
stützungsleistungen für durch Blutprodukte mit HIV oder HCV infizierte Personen, Ausarbeitung vom 22. Mai 
2023, WD 9-033/23, abrufbar unter https://www.bundestag.de/re-
source/blob/957600/6a1e19614312b7b62d45ec1b2bba5aec/WD-9-033-23-pdf.pdf. Diese sowie alle weiteren 
Links zuletzt abgerufen am 21. Oktober 2024. 

2 Czech Elmar u. a., 35 Jahre Kampf ums Überleben - Historisches zum Blutskandal, Stand 2021, abrufbar unter 
https://www.nochleben.de/historisches/. 

3 Deutsche Hämophiliegesellschaft zur Bekämpfung von Blutungskrankheiten e. V., Blutskandal, Stand 2018, ab-
rufbar unter https://www.dhg.de/blutungskrankheiten/begleiterkrankungen/blutskandal.html. 

4 Gießelmann, Kathrin, HIV-Hepatitis-Blutskandal: Bund übernimmt Entschädigung, in: Ärzteblatt, 2017, abrufbar 
unter https://www.aerzteblatt.de/archiv/188004/HIV-Hepatitis-Blutskandal-Bund-uebernimmt-Entschaedigung.  

5 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Martina Bunge, Diana Golze, 
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, Hepatitis-C-Infektionen durch ver-
seuchte Blutprodukte, BT-Drs. 17/10910, 2. Oktober 2012, abrufbar unter https://dserver.bundes-
tag.de/btd/17/109/1710910.pdf. 

6 Mendel, Jana, Blut gegen Geld? Zur rechtlichen und ethischen Problematik der unentgeltlichen Blutspende, in: 
Interdisziplinäre Beiträge zu Medizin und Recht Band 1, Aktuelle Themen des Medizin- und Biorechts im 
21. Jahrhundert, 2023, S. 163, abrufbar unter https://publications.goettingen-research-on-
line.de/bitstream/2/129414/3/IBMR01.pdf.  

7 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Achim Kessler, Susanne Ferschl, 
Doris Achelwilm, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, Beteiligung aller Opfer des HIV-Hepati-
tis-Blutskandals am Stiftungsrat der Stiftung Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen, 
BT-Drs. 19/31432, 7. Juli 2021, abrufbar unter https://dserver.bundestag.de/btd/19/314/1931423.pdf.  

https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Welthaemophilietag-Entschaedigung-gefordert-fuer-Opfer-des-Blutskandals-212240.html
https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Welthaemophilietag-Entschaedigung-gefordert-fuer-Opfer-des-Blutskandals-212240.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/957600/6a1e19614312b7b62d45ec1b2bba5aec/WD-9-033-23-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/957600/6a1e19614312b7b62d45ec1b2bba5aec/WD-9-033-23-pdf.pdf
https://www.nochleben.de/historisches/
https://www.dhg.de/blutungskrankheiten/begleiterkrankungen/blutskandal.html
https://www.aerzteblatt.de/archiv/188004/HIV-Hepatitis-Blutskandal-Bund-uebernimmt-Entschaedigung
https://dserver.bundestag.de/btd/17/109/1710910.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/17/109/1710910.pdf
https://publications.goettingen-research-online.de/bitstream/2/129414/3/IBMR01.pdf
https://publications.goettingen-research-online.de/bitstream/2/129414/3/IBMR01.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/314/1931423.pdf
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Infizierten an den auf sie übertragenen Viren gestorben, 1.100 davon an Aids.8 Aktuellere Zahlen 
waren nicht zu ermitteln. 

2. Politische Reaktion auf den Blutskandal in Deutschland 

Aufgrund der Vielzahl von HIV-Infizierten durch kontaminierte Blutprodukte bzw. an Akquirier-
tem Immun-Defizienz-Syndrom (AIDS) erkrankten Menschen wurden 1993 von der Bundesregie-
rung Verhandlungen zu Entschädigungszahlungen mit der pharmazeutischen Industrie, der Ver-
sicherungswirtschaft und dem Deutschen Roten Kreuz geführt. Es sollte ein nationaler Hilfsfonds 
eingerichtet werden. Da es hierzu jedoch zunächst einer umfassenden Aufklärung bedurfte, hat 
der 12. Deutsche Bundestag in seiner 186. Sitzung am 29. Oktober 1993 einen Untersuchungsaus-
schuss „HIV-Infektion durch Blut und Blutprodukte“ eingesetzt.9 Dieser hatte den Auftrag zu un-
tersuchen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Bundesregierung, das damalige Bun-
desgesundheitsamt (BGA) und seine Institute durch unterbliebene oder zu spät erfolgte Maßnah-
men für die HIV-Infektionen von Menschen durch Blutprodukte und die daraus resultierenden 
Schäden und Todesfälle verantwortlich seien.10 Es sollte auch die haftungsrechtliche Situation 
der infizierten Personen und deren wirtschaftliche und soziale Absicherung geklärt werden und 
eine Prüfung erfolgen, ob gegebenenfalls ein finanzieller Ausgleich geboten sei.11  

Der Untersuchungsausschuss kam zu dem Ergebnis, dass pharmazeutische Unternehmen, Ärzte, 
Blutspendedienste und Krankenhäuser einschließlich ihrer Träger sowie das damalige Bundesge-
sundheitsamt und mit diesem die Bundesrepublik Deutschland eine Mitverantwortung an den 
infolge der Blutprodukte eingetretenen HIV-Infektionen trugen.12 Laut Untersuchungsausschuss 
hätten mindestens 60 Prozent der durch kontaminierte Blutprodukte ausgelösten HIV-Infektionen 
verhindert werden können.13 So hätten sich noch jahrelang Menschen infiziert, obwohl bereits 
1982 die notwendigen Erkenntnisse über HIV vorgelegen hätten und es bereits Methoden gegeben 

 

8 Gießelmann, Kathrin, HIV-Hepatitis-Blutskandal: Bund übernimmt Entschädigung, in: Ärzteblatt, 2017, abrufbar 
unter https://www.aerzteblatt.de/archiv/188004/HIV-Hepatitis-Blutskandal-Bund-uebernimmt-Entschaedigung.  

9 Zweite Beschlussempfehlung und Schlussbericht des 3. Untersuchungsausschusses, BT-Drs. 12/8591, S. 13, 
15. Oktober 1994, abrufbar unter https://dserver.bundestag.de/btd/12/085/1208591.pdf.  

10 Zweite Beschlussempfehlung und Schlussbericht des 3. Untersuchungsausschusses, BT-Drs. 12/8591, S. 13, 
15. Oktober 1994, abrufbar unter https://dserver.bundestag.de/btd/12/085/1208591.pdf. 

11 Zweite Beschlussempfehlung und Schlussbericht des 3. Untersuchungsausschusses, BT-Drs. 12/8591, S. 13, 
15. Oktober 1994, abrufbar unter https://dserver.bundestag.de/btd/12/085/1208591.pdf. 

12 Zweite Beschlussempfehlung und Schlussbericht des 3. Untersuchungsausschusses, BT-Drs. 12/8591, S. 268, 
15. Oktober 1994, abrufbar unter https://dserver.bundestag.de/btd/12/085/1208591.pdf.  

13 Czech, Elmar, 35 Jahre Kampf ums Überleben - Historisches zum Blutskandal, Stand 2021, abrufbar un-
ter https://www.nochleben.de/historisches/, Zweite Beschlussempfehlung und Schlussbericht des 3. Untersu-
chungsausschusses, BT-Drs. 12/8591, S. 200, 15. Oktober 1994, abrufbar unter https://dserver.bundes-
tag.de/btd/12/085/1208591.pdf.   

https://www.aerzteblatt.de/archiv/188004/HIV-Hepatitis-Blutskandal-Bund-uebernimmt-Entschaedigung
https://dserver.bundestag.de/btd/12/085/1208591.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/12/085/1208591.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/12/085/1208591.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/12/085/1208591.pdf
https://www.nochleben.de/historisches/
https://dserver.bundestag.de/btd/12/085/1208591.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/12/085/1208591.pdf
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habe, das Virus aus den Blutkonserven zu entfernen.14 Der Untersuchungsausschuss forderte, 
dass die Bundesregierung die im Abschlussbericht vorgestellten Entschädigungslösungen prüfen 
und einen Lösungsvorschlag umsetzen sollte.15 Dies begründete er insbesondere damit, dass es 
für die Betroffenen außerordentlich schwer, wenn nicht gar unmöglich sei, Schadensersatzan-
sprüche gegen die Pharmaunternehmen nach dem Arzneimittelgesetz (AMG)16 gerichtlich durch-
zusetzen.17 So seien insbesondere die Prozessdauer und das Prozessrisiko für die Betroffenen auf-
grund der geringen Lebenserwartung problematisch. Darüber hinaus bestand für die Betroffenen 
ein Problem, die Kausalität darzulegen. Woher die kontaminierte Blutspende kam, war in der Re-
gel nicht nachzuweisen.18 

Die damalige Bundesregierung ist der Forderung nach einer finanziellen Hilfe für die durch Blut-
produkte mit HIV-infizierten Personen durch die Vorbereitung eines HIV-Hilfegesetzes (HIVHG) 
nachgekommen. Dieses trat mit Wirkung vom 31. Juli 1995 in Kraft. Das HIVHG hatte zum Ziel, 
den vor dem 1. Januar 1988 durch Blutprodukte unmittelbar mit HIV Infizierten sowie den durch 
diese mittelbar Infizierten und ihre unterhaltsberechtigten Angehörigen aus humanitären und so-
zialen Gründen finanzielle Hilfen zu bewilligen (§ 1 HIVHG).19   

 

14 Zweite Beschlussempfehlung und Schlussbericht des 3. Untersuchungsausschusses, BT-Drs. 12/8591, S. 269, 
15. Oktober 1994, abrufbar unter https://dserver.bundestag.de/btd/12/085/1208591.pdf; Bohsem, Guido, HIV-
verseuchte Blutkonserven, Eiskalte Abwicklung eines Skandals, 17. Mai 2010, abrufbar unter https://www.su-
eddeutsche.de/politik/hiv-verseuchte-blutkonserven-eiskalte-abwicklung-eines-skandals-1.68006.  

15 Zweite Beschlussempfehlung und Schlussbericht des 3. Untersuchungsausschusses, BT-Drs. 12/8591, S. 270, 
15. Oktober 1994, abrufbar unter https://dserver.bundestag.de/btd/12/085/1208591.pdf.  

16 Arzneimittelgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), zuletzt geän-
dert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 109). 

17 Zweite Beschlussempfehlung und Schlussbericht des 3. Untersuchungsausschusses, BT-Drs. 12/8591, S. 211, 
15. Oktober 1994, abrufbar unter https://dserver.bundestag.de/btd/12/085/1208591.pdf. 

18 Zweite Beschlussempfehlung und Schlussbericht des 3. Untersuchungsausschusses, BT-Drs. 12/8591, S. 209, 
15. Oktober 1994, abrufbar unter https://dserver.bundestag.de/btd/12/085/1208591.pdf. 

19 Entwurf eines Gesetzes über die humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen (HIV-Hilfege-
setz HIVHG), BT-Drs. 13/1298, 9. Mai 1995, abrufbar unter https://dserver.bundes-
tag.de/btd/13/012/1301298.pdf.  

https://dserver.bundestag.de/btd/12/085/1208591.pdf
https://www.sueddeutsche.de/politik/hiv-verseuchte-blutkonserven-eiskalte-abwicklung-eines-skandals-1.68006
https://www.sueddeutsche.de/politik/hiv-verseuchte-blutkonserven-eiskalte-abwicklung-eines-skandals-1.68006
https://dserver.bundestag.de/btd/12/085/1208591.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/12/085/1208591.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/12/085/1208591.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/13/012/1301298.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/13/012/1301298.pdf
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3. Gesetz über die humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen 
(HIV-Hilfegesetz - HIVHG)  

Nach dem Gesetz über die humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen 
(HIV-Hilfegesetz – HIVHG)20 leistet der Bund allen Betroffenen, die sich aufgrund von kontami-
nierten Blutprodukten vor dem 1. Januar 1988 mit HIV infiziert haben, eine monatliche Unter-
stützungsleistung in Form einer humanitären Hilfe.21  

Wesentlicher Inhalt des Gesetzes ist, dass Individualentschädigungen ohne Schuldzuweisungen 
durch einen Hilfsfonds gewährt werden.22 Der Gesetzesbegründung ist zu entnehmen, dass es 
sich bei den Zahlungen nach dem HIVHG weder um Leistungen der sozialen Mindestsicherung 
noch um Entschädigungsleistungen handeln soll. Vielmehr sind es freiwillige staatliche Hilfeleis-
tungen in Anerkennung der Belastung durch die erlittene HIV-Infektion und deren Folgen.23 Kern 
des Gesetzes war die Gründung einer Stiftung „Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-
infizierte Personen“. Hierbei handelt es sich um eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die in ers-
ter Linie die Aufgabe hatte, die Leistungen aus den Mitteln des Bundes, der Pharmaunternehmen 
und des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes auszuzahlen. Mit der Neufassung des 
HIVHG im Jahr 2017 hat der Bund ab dem Jahr 2019 die Finanzierung der HIV-Hilfen allein und 
unbefristet übernommen (§ 2 HIVHG). Die für den sogenannten „Blutskandal“ mitverantwortli-
chen Pharmafirmen sowie das Deutsche Rote Kreuz, die in den 1980er-Jahren HIV-kontaminierte 
Gerinnungsfaktoren und Blutkonserven auf den Markt gebracht hatten, müssen künftig nicht 
mehr wie bisher in den Entschädigungsfonds einzahlen. 

Neben Personen, die vor dem 1. Januar 1988 durch in Verkehr gebrachte Blutprodukte mit HIV 
infiziert wurden (oder mit HIV-infizierte Personen, die als Folge davon an AIDS erkrankt sind), 
sind auch mittelbar infizierte Angehörige anspruchsberechtigt. Hierzu zählen beispielsweise bei 
der Geburt infizierte Kinder, aber auch nicht infizierte Ehegatten und Kinder von Erkrankten 
(§ 15 HIVHG). HIV-infizierte Personen erhalten monatlich 766,94 Euro und an AIDS erkrankte 
Leistungsberechtigte erhalten monatlich 1.533,88 Euro an Hilfen (§ 16 Abs. 1 HIVHG). Seit dem 
1. Juli 2019 erfolgt hinsichtlich der Höhe eine Anpassung der HIV-Hilfen entsprechend der Ren-
ten der gesetzlichen Rentenversicherung (vgl. § 16 Abs. 6 HIVHG). 

  

 

20 HIV-Hilfegesetz vom 24. Juli 1995 (BGBl. I S. 972; 1995 I S. 979), zuletzt geändert durch Artikel 6a des Gesetzes 
vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2757), abrufbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/hivhg/HIVHG.pdf.  

21 Gießelmann, Kathrin, HIV-Hepatitis-Blutskandal: Bund übernimmt Entschädigung, in: Deutsches Ärzteblatt,  
21. April 2017, abrufbar unter https://www.aerzteblatt.de/archiv/188004/HIV-Hepatitis-Blutskandal-Bund-
uebernimmt-Entschaedigung.  

22 Deutsch, Erwin, Virusinfektionen durch Blutprodukte, in: Versicherungsrecht, S. 905 bis 911, 1997. 

23 Entwurf eines Gesetzes über die humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen (HIV-Hilfege-
setz HIVHG), BT-Drs. 13/1298, 9. Mai 1995, abrufbar unter https://dserver.bundes-
tag.de/btd/13/012/1301298.pdf. 

https://www.gesetze-im-internet.de/hivhg/HIVHG.pdf
https://www.aerzteblatt.de/archiv/188004/HIV-Hepatitis-Blutskandal-Bund-uebernimmt-Entschaedigung
https://www.aerzteblatt.de/archiv/188004/HIV-Hepatitis-Blutskandal-Bund-uebernimmt-Entschaedigung
https://dserver.bundestag.de/btd/13/012/1301298.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/13/012/1301298.pdf
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4. Unterstützungsleistungen für Hepatitis-C-Virus-Infektionen in Deutschland 

Für die durch Blutprodukte mit HCV Infizierten gibt es in Deutschland keine spezielle, dem 
HIVHG entsprechende gesetzliche Hilfeleistung. Die Deutsche Hämophiliegesellschaft e. V. 
(DHG) fordert seit Jahren, dass auch diejenigen, die mit HCV infiziert wurden, eine Unterstüt-
zungsleistung erhalten.24 

Der 3. Untersuchungsausschuss des 12. Deutschen Bundestages mit dem Titel „HIV-Infektionen 
durch Blut- und Blutprodukte“ hat keine Empfehlung für eine Entschädigung der durch Blutpro-
dukte mit HCV-infizierte Personen abgegeben.25 Mehrere Bundesregierungen vergangener Wahl-
perioden stützten die Position gegen eine Entschädigungsregelung u. a. darauf, dass keine Amts-
pflichtverletzung vorgelegen habe.26 Als Begründung für die Einführung einer Entschädigungsre-
gelung für HIV-infizierte Personen bei gleichzeitiger Ablehnung einer analogen Entschädigung 
bei HCV-Infektion wurde von mehreren Bundesregierungen vergangener Wahlperioden außer-
dem angeführt, dass eine HCV-Infektion weniger folgenreich für die Betroffenen sei.27 HIV-Infek-
tionen seien anfangs überhaupt nicht therapierbar gewesen und nach wie vor unheilbar. Sie führ-
ten unbehandelt in aller Regel zum Tod und es sei eine lebenslange Therapie erforderlich. Mit 
einer medikamentösen Behandlung könne das Fortschreiten der HIV-Infektion zwar gebremst 
und damit bei einer optimalen Therapie eine annähernd normale Lebenserwartung erreicht wer-
den, allerdings sei die Therapie mit zahlreichen Nebenwirkungen und auch Langzeitschädigun-
gen (beispielsweise der Schädigung von Nieren und Nerven) behaftet.28 

Für HCV-Infektionen hätten dagegen bereits frühzeitig Therapiemöglichkeiten zur Verfügung ge-
standen. Die damalige Bundesregierung der 16. Wahlperiode ging davon aus, dass eine staatliche 
Verantwortung für die HCV-Infektionen, die haftungsrechtlich relevant sei, nicht vorliege, da es 

 

24 Griesheimer, Anna, Deutsche Hämophiliegesellschaft fordert Entschädigung, in: Themenbote Medizin, S. 7, 
September 2018, abrufbar unter https://www.ztg-nrw.de/wp-content/uploads/2018/10/Themenbote-
H%C3%A4mophilie-und-Lebensqualit%C3%A4t-das-funktioniert_final.pdf.  

25 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Frank Spieth, Klaus Ernst, Dr. Martina 
Bunge, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, Situation der durch Blutprodukte mit dem Hepati-
tis-C-Virus infizierten Hämophilen (Bluter), Frage 25, BT-Drs. 16/6934, 7. November 2027, abrufbar unter 
https://dserver.bundestag.de/btd/16/069/1606934.pdf.  

26 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Martina Bunge, Diana Golze, 
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, Hepatitis-C-Infektionen durch ver-
seuchte Blutprodukte, BT-Drs. 17/10910, zu Frage 21, 2. Oktober 2012, abrufbar unter https://dserver.bundes-
tag.de/btd/17/109/1710910.pdf; Entscheidung des Landgerichtes Berlin, Urteil 3. März, 2004 23 O 156/03, 
BeckRS 2004, 17778 Rn. 4, beck-online. 

27 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Martina Bunge, Diana Golze, 
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, Hepatitis-C-Infektionen durch ver-
seuchte Blutprodukte, BT-Drs. 17/10910, zu Frage 21, 2. Oktober 2012, abrufbar unter https://dserver.bundes-
tag.de/btd/17/109/1710910.pdf. 

28 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Martina Bunge, Diana Golze, 
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, Hepatitis-C-Infektionen durch ver-
seuchte Blutprodukte, BT-Drs. 17/10910, 2. Oktober 2012, abrufbar unter https://dserver.bundes-
tag.de/btd/17/109/1710910.pdf. 
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sich bei dem Infektionsgeschehen um ein unvermeidbares Ereignis handele.29 Eine durch Gerin-
nungspräparate übertragene HCV-Infektion und die daraus resultierenden Leberschäden seien im 
Gegensatz zu der von Beginn an als lebensbedrohlich wahrgenommenen Erkrankung AIDS als 
Nebenwirkung einer lebensrettenden Therapie über Jahrzehnte in Kauf genommen worden.30 Die 
diesbezügliche Auffassung der damaligen Bundesregierung wurde auch durch die Rechtspre-
chung bestätigt.31 

Ehemalige Bundesregierungen haben einer dem HIVHG entsprechenden Lösung für HCV-Be-
troffene auch entgegengehalten, dass für die meisten chronisch HCV-Erkrankten der Ursprung 
der Infektion nicht mehr sicher zu ermitteln sei.32 Trotz der unterbliebenen Übernahme einer haf-
tungsrechtlichen Verantwortung hat sich das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) aller-
dings wiederholt bei den Bundesländern, der pharmazeutischen Industrie und dem Deutschen 
Roten Kreuz für eine gemeinsame Initiative zugunsten der HCV-Infizierten eingesetzt. Dieser Ver-
such ist jedoch gescheitert, da die pharmazeutischen Unternehmen und das Deutsche Rote Kreuz 
einer erneuten gemeinsamen Hilfeleistung eine Absage erteilten.33 Auch die Länder haben im 
Rahmen einer Konferenz der Gesundheitsministerinnen und -minister, Gesundheitssenatorinnen 
und -senatoren diesbezüglich eine ablehnende Haltung gezeigt.34 

*** 

 

29 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Frank Spieth, Klaus Ernst, Dr. Martina 
Bunge, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, Situation der durch Blutprodukte mit dem Hepati-
tis-C-Virus infizierten Hämophilen (Bluter), BT-Drs. 16/6934, 7. November 2007, abrufbar unter https://dser-
ver.bundestag.de/btd/16/069/1606934.pdf.  

30 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Frank Spieth, Klaus Ernst, Dr. Martina 
Bunge, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, Situation der durch Blutprodukte mit dem Hepati-
tis-C-Virus infizierten Hämophilen (Bluter), BT-Drs. 16/6934, Frage 17, 7. November 2007, abrufbar unter 
https://dserver.bundestag.de/btd/16/069/1606934.pdf.  

31 Vgl. hierzu die Urteile des Landgerichtes Bonn vom 15. Juni 1998 (Az. 1O 416/97) und des Landgerichtes Berlin 
vom 3. März 2004 (Az. 23 O 156/03); Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Martina Bunge, Diana Golze, Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, Hepati-
tis-C-Infektionen durch verseuchte Blutprodukte, BT-Drs. 17/10910, 2. Oktober 2012, abrufbar unter 
https://dserver.bundestag.de/btd/17/109/1710910.pdf. 

32 Gießelmann, Kathrin, HIV-Hepatitis-Blutskandal: Bund übernimmt Entschädigung, in: Deutsches Ärzteblatt, 
21. April 2017, abrufbar unter https://www.aerzteblatt.de/archiv/188004/HIV-Hepatitis-Blutskandal-Bund-
uebernimmt-Entschaedigung. 

33 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Martina Bunge, Diana Golze, 
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, Hepatitis-C-Infektionen durch ver-
seuchte Blutprodukte, BT-Drs. 17/10910, 2. Oktober 2012, abrufbar unter https://dserver.bundes-
tag.de/btd/17/109/1710910.pdf. 

34 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Martina Bunge, Diana Golze, 
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, Hepatitis-C-Infektionen durch ver-
seuchte Blutprodukte, BT-Drs. 17/10910, 2. Oktober 2012, abrufbar unter https://dserver.bundes-
tag.de/btd/17/109/1710910.pdf. 
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